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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §119;

BAO §162;

BAO §21 Abs1;

Rechtssatz

Fließen einer als "Briefkasten9rma" anzusehenden Gesellschaft (angeblich) Leistungen zu und ist eine

Beweiswürdigung nicht als unschlüssig zu erkennen, die zur Feststellung gelangt, dass nicht die funktionslose

Gesellschaft, sondern jene Personen, die durch ihr Tätigwerden bzw. Dulden die Geschäfte tatsächlich ermöglicht

haben, die wahren Empfänger der Leistung waren, ist mit der Nennung einer bloß als "Briefkasten" fungierenden

Gesellschaft dem Verlangen nach § 162 BAO nicht entsprochen (Hinweis E 31. Mai 2006, Zlen. 2002/13/0145, 0146). Es

geht dabei nicht um einen "DurchgriF" durch die juristische Person hindurch, sondern um eine MitwirkungspGicht des

AbgabepGichtigen bei der Feststellung des wahren (wirtschaftlichen) Gehalts eines abgabenrechtlich bedeutsamen

Sachverhaltes.
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